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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Ersten Ausschusses (A/55/552)] 

55/27. Wahrung der internationalen Sicherheit - gute Nachbar-
schaft, Stabilität und Entwicklung in Südosteuropa 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und 
die am 1. August 1975 in Helsinki unterzeichnete Schlussakte der Konferenz über Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Europa, 

 sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen1, 

 unter Begrüßung des demokratischen Wandels in der Bundesrepublik Jugoslawien 
und dessen positiver Wirkung auf den Frieden, die Stabilität und die Entwicklung in Südost-
europa, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/84 B vom 16. Dezember 1993, 50/80 B vom 
12. Dezember 1995, 51/55 vom 10. Dezember 1996, 52/48 vom 9. Dezember 1997, 53/71 
vom 4. Dezember 1998 und 54/62 vom 1. Dezember 1999, 

 sowie unter Hinweis auf den auf Initiative der Europäischen Union am 10. Juni 1999 
in Köln (Deutschland) verabschiedeten Stabilitätspakt für Südosteuropa, der auf dem am 
30. Juli 1999 in Sarajewo abgehaltenen Gipfeltreffen bekräftigt wurde, und betonend, wie 
entscheidend wichtig seine Umsetzung ist, 

 ferner unter Hinweis auf die Erklärung des Gipfeltreffens von Sarajewo, in der die 
Teilnehmer ihre kollektive und individuelle Bereitschaft bekräftigen, dem Stabilitätspakt für 
Südosteuropa durch die Förderung politischer und wirtschaftlicher Reformen, der Entwick-
lung und einer erhöhten Sicherheit in der Region konkrete Bedeutung zu verleihen, sowie 
ihre Entschlossenheit bekunden, alles zu tun, um den Ländern der Region dabei behilflich 
zu sein, rasche und messbare Fortschritte in dieser Richtung zu erzielen, 

 unter Betonung der entscheidenden Wichtigkeit der vollständigen Durchführung der 
Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrats vom 10. Juni 1999 über das Kosovo (Bundesre-
publik Jugoslawien), 
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 im Hinblick auf die Wichtigkeit der Aktivitäten der internationalen Organisationen wie 
der Europäischen Union, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
und des Europarats sowie des Beitrags der Zentraleuropäischen Initiative und der Wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit der Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres zur Durchführung 
des Stabilitätspakts für Südosteuropa, 

 sowie im Hinblick auf die Wichtigkeit der Charta über gutnachbarliche Beziehungen, 
Stabilität, Sicherheit und Zusammenarbeit in Südosteuropa, die am 12. Februar 2000 in 
Bukarest von den Staaten, die an dem südosteuropäischen Kooperationsprozess teilnehmen, 
unterzeichnet wurde2  und die gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungschefs, die 
am 25. Oktober 2000 in Skopje verabschiedet wurde3, 

 ferner im Hinblick auf die vom 10. bis 17. September 2000 in Winnipeg (Kanada) 
veranstaltete Internationale Konferenz über vom Krieg betroffene Kinder, 

 betonend, wie wichtig die regionalen Anstrengungen in Südosteuropa auf dem Gebiet 
der Rüstungskontrolle, Minenräumung, Abrüstung und Vertrauensbildung sind, und besorgt 
darüber, dass der unerlaubte Handel mit und die Verbreitung von Kleinwaffen trotzdem wei-
terhin anhalten, 

 eingedenk der Wichtigkeit nationaler und internationaler Aktivitäten aller einschlä-
gigen Organisationen, die darauf ausgerichtet sind, in Südosteuropa Frieden, Sicherheit, Sta-
bilität, Demokratie, Zusammenarbeit, wirtschaftliche Entwicklung, die Einhaltung der 
Menschenrechte und gute Nachbarschaft herbeizuführen, 

 in Bekräftigung ihrer Überzeugung, dass alle Nationen als gute Nachbarn in Frieden 
miteinander leben sollen, 

 1. bekräftigt, wie dringlich die Konsolidierung Südosteuropas als Region des Frie-
dens, der Sicherheit, der Stabilität, der Demokratie, der Zusammenarbeit und der wirtschaft-
lichen Entwicklung sowie für die Förderung der guten Nachbarschaft und die Einhaltung 
der Menschenrechte ist, wodurch ein Beitrag zur Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit geleistet wird und die Aussichten auf eine dauerhafte Entwicklung und 
Prosperität aller Völker der Region als integraler Bestandteil Europas verbessert werden; 

 2. fordert alle Teilnehmer am Stabilitätspakt für Südosteuropa und alle in Betracht 
kommenden internationalen Organisationen auf, die Anstrengungen zu unterstützen, die die 
südosteuropäischen Staaten unternehmen, um die schädlichen Auswirkungen der Kosovo-
Krise und anderer Krisen der jüngsten Zeit zu überwinden, und sie in die Lage zu versetzen, 
eine nachhaltige Entwicklung und ihre Integration in die europäischen Strukturen zu 
verfolgen, und begrüßt die Ergebnisse der dritten Tagung des Arbeitstisches zu Sicher-
heitsfragen im Zusammenhang mit dem Stabilitätspakt, der am 4. und 5. Oktober 2000 in 
Sofia stattfand; 

 3. legt allen Staaten nahe, zur vollständigen Durchführung der Resolution 1244 
(1999) des Sicherheitsrats über das Kosovo (Bundesrepublik Jugoslawien) beizutragen, und 
begrüßt die Anstrengungen und unterstützt die Rolle der Übergangsverwaltungsmission der 
Vereinten Nationen im Kosovo und der KFOR-Truppe bei der Durchführung ihres Auftrags 
nach dieser Resolution; 

 4. fordert alle Staaten, die in Betracht kommenden internationalen Organisationen 
und die zuständigen Organe der Vereinten Nationen auf, die Grundsätze der territorialen 
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Unversehrtheit und Souveränität aller Staaten und die Unverletzlichkeit internationaler 
Grenzen zu achten, und auch weiterhin nach Bedarf Maßnahmen im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen zu ergreifen, um Bedrohungen des Weltfriedens und der in-
ternationalen Sicherheit zu beseitigen, und mit dazu beizutragen, Konflikte zu verhüten, die 
zu einem gewaltsamen Zerfall von Staaten führen können; 

 5. betont, wie wichtig gute Nachbarschaft und die Entwicklung freundschaftlicher 
Beziehungen zwischen den Staaten ist, und fordert alle Staaten auf, ihre Streitigkeiten mit 
anderen Staaten mit friedlichen Mitteln im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen 
beizulegen; 

 6. fordert nachdrücklich die Stärkung der Beziehungen zwischen den Staaten Süd-
osteuropas auf der Grundlage der Achtung des Völkerrechts und der internationalen Über-
einkünfte im Einklang mit den Grundsätzen der guten Nachbarschaft und der gegenseitigen 
Achtung; 

 7. unterstreicht, wie wichtig regionale Anstrengungen zur Verhütung von Kon-
flikten sind, die die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit bedrohen, 
und nimmt in diesem Zusammenhang mit Genugtuung Kenntnis von der Rolle der 
Multinationalen Friedenstruppe für Südosteuropa; 

 8. betont, wie wichtig die auf Rüstungskontrolle, Abrüstung und Vertrauensbil-
dung gerichteten regionalen Anstrengungen in Südosteuropa sind; 

 9. erkennt an, wie ernst das Problem der Antipersonenminen in Südosteuropa ist, 
begrüßt in diesem Zusammenhang die Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft zur 
Unterstützung von Antiminenprogrammen und legt den Staaten nahe, sich an diesen 
Anstrengungen zu beteiligen und sie zu unterstützen; 

 10. fordert alle Staaten mit Nachdruck auf, wirksame Maßnahmen gegen den uner-
laubten Handel mit und die Verbreitung von Kleinwaffen zu unternehmen und Programme 
und Projekte, die auf die gefahrlose Zerstörung von überschüssigen Arsenalen von Klein-
waffen und leichten Waffen gerichtet sind, zu unterstützen, und betont die Wichtigkeit der 
engeren Zusammenarbeit zwischen Staaten, unter anderem bei der Verbrechensverhütung, 
dem Kampf gegen den unerlaubten Menschen- und Drogenhandel und die Geldwäsche; 

 11. unterstreicht, dass eine stärkere Einbindung der südosteuropäischen Staaten in 
die Förderung der Zusammenarbeit auf dem europäischen Kontinent einen positiven Ein-
fluss auf die Sicherheit, die politische und wirtschaftliche Situation der Region sowie auf 
die gutnachbarlichen Beziehungen zwischen den Staaten haben wird; 

 12. fordert alle Staaten und die in Betracht kommenden internationalen Organisatio-
nen auf, dem Generalsekretär ihre Auffassungen zu dem Thema dieser Resolution mitzutei-
len; 

 13. beschließt, den Punkt "Wahrung der internationalen Sicherheit – gute Nachbar-
schaft, Stabilität und Entwicklung in Südosteuropa" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
sechsundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

 69. Plenarsitzung 
 20. November 2000 

  


